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Öffentliche Bekanntmachung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
 
vom 30. Juni 2021 
 
Vollzug der Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung  
der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2- in Kindertageseinrichtungen, der wei-
teren Jugendhilfe, Schulen und für den Sport (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) 
 
 
Allgemeinverfügung 
 
Gemäß § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 12a Abs. 2 und § 36 Abs. 3 der Thüringer Verordnung 
über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2- in Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für den Sport 
(ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) vom 13. Februar 2021 (GVBl. S. 73) in der Fassung vom 
16. April 2021 und gemäß § 35 Satz 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz vom 1. De-
zember 2014 (GVBl. S. 685) erlässt das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
(TMBJS) im Benehmen mit dem Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie (TMASGFF) für 
 
den Freistaat Thüringen 
 
folgende Allgemeinverfügung: 
 
1. Alle Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO 

befinden sich im Regelbetrieb mit primären Infektionsschutz (Phase „Grün“) und die 
Angebote nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO können unter 
Beachtung der allgemeinen Infektionsschutzregeln durchgeführt werden, soweit eine 
gemäß § 25 Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 30. 
Juni 2021 erlassene Allgemeinverfügung eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt 
keine strengeren Infektionsschutzregelungen enthält. 

 
2. Folgende Personen dürfen über § 3 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO hinaus die Einrich-

tungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO nicht betre-
ten und Angebote nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO nicht 
nutzen: 

 
2.1.  Kinder mit gastrointestinalen Symptomen (erhebliche Bauchschmerzen, Durch-

fall, Erbrechen); 
2.2. Kinder mit Kopf- und Gliederschmerzen; 
2.3. Personen mit Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns;  
2.4. Personen mit schweren respiratorischen Symptomen wie akuter Bronchitis, 

Pneumonie, Atemnot oder Fieber über 38°C;  
2.5. Personen mit respiratorischen Symptomen (trockener Husten, Schnupfen, Fie-

ber), wenn zusätzlich 
a) ein enger Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung oder während des 

Angebotes zu erwarten ist; oder  
b) eine Exposition gegenüber dem Virus wahrscheinlich ist, insbesondere wenn 

eine Verbindung zu einem bekannten Ausbruchsgeschehen besteht;  
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Das Betretungsverbot nach Nr. 2.2. gilt nicht für Kinder mit Rhinorrhoe (laufender 
Nase) oder verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber), gelegentlichem Husten, Halskrat-
zen oder Räuspern, die gemäß der Beurteilung eines Elternteils oder Betreuungsper-
son nicht auf eine beginnende akute Atemwegsinfektion hinweisen. 

 
Die Festlegung gilt nicht für junge Menschen, die in einer stationären Einrichtung der 
Erziehungshilfe oder stationären Einrichtung der Eingliederungshilfe für behinderte o-
der von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche betreut werden. Für zu 
betreuende jungen Menschen in Internaten, die nicht der Schulausficht nach § 2 Abs. 6 
ThürSchAG unterliegen, kann die Internatsleitung im Einzelfall ein Abweichen von den 
Betretungsverboten zulassen (vgl. § 3 Abs. 5 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO). 

 
3.  Für Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO gilt fol-

gendes (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege): 
 

Gemäß § 12a Abs. 2 Satz 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO sind die Träger von Kin-
dertageseinrichtungen verpflichtet, ihrem pädagogischen Personal und ihren sonstigen 
Beschäftigten mit unmittelbarem Kontakt zu Kindern sowie allen in ihren Einrichtungen 
betreuten Kindern ab dem vollendeten dritten Lebensjahr zwei geeignete überwachte 
Schnelltests im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 7 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO pro Woche 
zu ermöglichen. Die Tests sind in den Kindertageseinrichtungen durchzuführen; nur im 
begründeten Ausnahmefalldürfen sie zu Hause erfolgen. Die Durchführung ist zu doku-
mentieren; die Dokumentation ist bis zur Abrechnung nach Absatz 4 oder 5 aufzube-
wahren. 
 
Gemäß § 12a Abs. 3 sind Kinder, deren Testung nach § 12a Abs. 12 Satz 1 
ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO ein positives Testergebnis aufweist, durch das betreu-
ende pädagogische Personal unverzüglich zu isolieren; die Abholung durch berechtigte 
Personen ist unverzüglich zu veranlassen. Personal, dessen Testung ein positives 
Testergebnis aufweist, muss die Einrichtung schnellstmöglich verlassen. Soweit eine 
durchgeführte Testung nach § 12a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 ein positives 
Testergebnis ausweist, besteht für die getestete Person die Verpflichtung, unverzüglich 
einen PCR-Test durchführen zu lassen. Die Leitung der Kindertageseinrichtung oder 
die von ihr beauftragten Personen sind verpflichtet, die Sorgeberechtigten auf die Ver-
pflichtung nach Satz 3 hinzuweisen. Sofern das positive Testergebnis nach Satz 3 
durch ein negatives Testergebnis des aus diesem Grund durchgeführten PCR-Tests 
nicht bestätigt wird, gilt § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-
VO. 
 
Gemäß § 12a Abs. 4 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO erstattet das Land den Gemein-
den die mit der Beschaffung der Tests nach Absatz 2 Satz 1 entstehenden erforderli-
chen und nachgewiesenen Kosten entsprechend der Anzahl der dokumentierten 
durchgeführten Tests nach Absatz 2 Satz 3. Soweit der Betrieb von Kindertagesein-
richtungen auf Träger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 ThürKigaG übertragen wurde, 
übernimmt die Gemeinde die Beschaffungskosten im Rahmen der Finanzierung nach 
§ 21 Abs. 4 ThürKigaG als erforderliche Betriebskosten; Satz 1 gilt entsprechend. Die 
Träger sind verpflichtet, der Gemeinde die notwendigen Daten bereitzustellen, welche 
diese zum Nachweis der Kosten benötigt. 
 
Gemäß § 12a Abs. 5 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO steht eine Beschaffung durch die 
Landkreise oder durch die Gemeinden auch für nicht von ihnen selbst betriebene Kin-
dertageseinrichtungen der Kostenerstattung durch das Land nicht entgegen. In diesem 
Fall erfolgt die Kostenerstattung entsprechend Absatz 4 direkt an den Landkreis oder 
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die Gemeinde. Träger von Kindertageseinrichtungen können ihre Beschaffung in An-
lehnung an die zentrale Beschaffung für die Schulen abwickeln. In diesem Fall kann 
das Land eine direkte Finanzierung vorsehen. 
 
Gemäß § 12a Abs. 6 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO gelten die Ziffern 3.1 bis 3.2 für die 
Kindertagespflege und für die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Hinblick 
auf die in ihrem Zuständigkeitsgebiet in Kindertagespflege tätigen Kindertagespflegeper-
sonen und betreuten Kinder entsprechend. 

 
4. Für Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO gilt Fol-

gendes (staatliche allgemein bildende und berufsbildende Schulen einschließlich der 
Schulhorte und Internate sowie die Schulen in freier Trägerschaft): 

 
4.1. für die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: 

 
Gemäß § 34 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO sollen innerhalb des Schul-
gebäudes in Situationen, in denen der Mindestabstand nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO nicht eingehalten  werden kann, Schüler ab dem 
vollendeten sechsten Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr eine Mund-
Nasen-Bedeckung entsprechend den Vorgaben des § 6 Abs. 1, 5 bis 8 
ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO und Schüler ab dem vollendeten  16. Lebensjahr, 
das pädagogische Personal und weiteres Personal der Schule eine qualifizierte 
Gesichtsmaske entsprechend des Vorgaben des § 6 Abs. 2, 5 bis 8 ThürSARS-
CoV-2-IfS-MaßnVO verwenden; während des Unterrichts ist das Verwenden ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung beziehungsweise einer qualifizierten Gesichts-
maske nicht zwingend erforderlich. Die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen 
und Vorgaben bleiben im Übrigen unberührt. 

 
4.2. für Testungen in Schule: 

 
Gemäß § 28a Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO kann das Personal in Ein-
richtungen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO freiwillig 
im Rahmen des landesweiten Infektionsmanagements an Testungen auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 teilnehmen, sofern 
direkter Kontakt mit Schülern der Einrichtung besteht. Es wird dringend empfoh-
len, dieses Testangebot zweimal wöchentlich wahrzunehmen. 
 
Gemäß § 28a Abs. 2 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO wird Schülern in der Schule 
bis zu zweimal wöchentlich eine Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeboten. Es wird dringend empfohlen, dieses 
Testangebot wahrzunehmen. 
 
Gemäß § 28a Abs. 3 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO beaufsichtigt das pädagogi-
sche Personal die Durchführung der Testung nach Absatz 2 Satz 1. Selbsttests 
sind unter Beachtung der Anwendungshinweise und mit besonderer Sorgfalt und 
Umsicht durchzuführen. 
 
Gemäß § 28a Abs. 4 sind Schüler, deren Testung nach Absatz 2 Satz 1 ein posi-
tives Testergebnis aufweist, durch das betreuende pädagogische Personal un-
verzüglich zu isolieren; für minderjährige Schüler ist die Abholung durch berech-
tigte Personen unverzüglich zu veranlassen. Soweit eine durchgeführte Testung 
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 ein positives Testergebnis ausweist, 
besteht für die getestete Person die Verpflichtung, unverzüglich einen PCR-Test 
durchführen zu lassen. Die Schulleitung oder die von ihr beauftragten Personen 



4 

sind verpflichtet, die Sorgeberechtigten oder die volljährigen Schüler auf die Ver-
pflichtung nach Satz 2 hinzuweisen. Sofern das positive Testergebnis nach Satz 
2 durch ein negatives Testergebnis des aus diesem Grund durchgeführten PCR-
Tests nicht bestätigt wird, gilt § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2. 
 
Gemäß § 28a Abs. 5 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO ist zum Zwecke der Durch-
führung der Testung nach § 28a Abs. 2 Satz 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO 
die Verarbeitung folgender personenbezogener Daten von Schülern und deren 
Sorgeberechtigten durch die Schulleitung und von dieser beauftragtem Personal 
der Schule zulässig: 
1.  Name und Vorname des Schülers, 
2.  Geburtsdatum des Schülers, 
3.  Ergebnis der Testung, 
4.  Name und Vorname der Sorgeberechtigten, 
5.  eine Telefonnummer der Sorgeberechtigten. 
Die Datenverarbeitung nach § 9 IfSG bleibt unberührt. 
 
Gemäß § 28a Abs. 6 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO ist zum Zwecke der Durch-
führung der Testung nach § 28a Abs. 1 Satz 1 ist durch die Schulleitung und von 
dieser beauftragtem Personal der Schule die Verarbeitung folgender personen-
bezogener Daten des getesteten Personals zulässig: 
1.  Name und Vorname, 
2.  Geburtsdatum, 
3.  Ergebnis der Testung. 
Die Datenverarbeitung nach § 9 IfSG bleibt unberührt. 
 
Gemäß § 28a Abs. 7 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO dürfen die personenbezo-
genen Daten nach den § 28a Abs. 5 und 6 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO aus-
schließlich zu infektionsschutzrechtlichen Zwecken verarbeitet werden; eine Ver-
arbeitung zu anderen Zwecken ist unzulässig. Im Fall eines positiven Testergeb-
nisses erfolgt eine Meldung der Schulleitung an das zuständige Gesundheitsamt 
entsprechend den Vorgaben nach den §§ 8 und 9 IfSG. Darüberhinausgehende 
Übermittlungen dieser Daten an Stellen außerhalb der jeweiligen Schule sind 
nicht zulässig. 
 
Gemäß § 28a Abs. 8 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO ist die Speicherung von 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Testung 
nach § 28a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO in 
analoger oder digitaler Form in der Schule unter Beachtung der Vorgaben des 
Artikels 32 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.05.2018, S. 2) im Fall eines po-
sitiven Testergebnisses für die Dauer von vier Wochen und im Fall eines negati-
ven Testergebnisses für die Dauer von einer Woche zulässig. Die anonymisierte 
Speicherung positiver und negativer Testergebnisse zu statistischen Zwecken ist 
zulässig.  

 
4.3. für die Befreiungsmöglichkeiten von der Präsenzpflicht von Schülern: 

 
Schüler, die Risikomerkmale eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen, werden auf formlosen Antrag bei 
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der Schulleitung von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit; die Verpflich-
tung zur Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen bleibt davon unbe-
rührt, § 36 Abs. 3 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO.  

 
Sofern ein Schüler bereits einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 aufweisen kann, ist er verpflichtet, ein aktuelles ärztliches Attest 
vorzulegen, mit dem das bestehende erhöhte Risiko eines schweren Krankheits-
verlaufs bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unter Berücksichti-
gung einer bereits erfolgten Impfung gegen den Coronavirus SARS-CoV-2 be-
scheinigt wird. 

 
4.4. für Veranstaltungen in der Schule: 

 
Beratungen und Konferenzen, Klassen- und Kurselternversammlungen, Beratun-
gen der schulischen Mitbestimmungsgremien sowie schulische Veranstaltungen 
mit einrichtungsfremden Personen zur Ausgabe von Zeugnissen können  
a) unter Wahrung des Mindestabstands nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürSARS-CoV-

2-IfS-MaßnVO,  
b) unter Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung und 
c) unter Gewährleistung der Kontaktnachverfolgung 
stattfinden. Nach Möglichkeit sollen größere Räume oder Veranstaltungen unter 
freiem Himmel gewählt werden. 
 
Für Veranstaltungen außerhalb von Schule (z.B. Abschlussfeiern) gilt § 14 
ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO. Die unteren Gesundheitsbehörden sind die für 
die Anzeige zuständige Behörde nach § 2 Abs. 3 ThürIfSGZustVO. 

 
4.5. Im Rahmen der Durchführung von Ferienkursen nach § 32 ThürSARS-CoV-

2-KiJuSSp-VO in der Schule sind auf die allgemeinen Hygienevorschriften bei 
der Umsetzung des schulinternen Hygienekonzeptes zu achten. Die Verwendung 
einer Mund-Nasen-Bedeckung ist während der Durchführung des Kurses nicht 
erforderlich. Im Schulgebäude gilt die Maßgabe des § 34 Abs. 1 ThürSARS-CoV-
2-KiJuSSp-VO für die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 
Zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten sind täglich Kontaktlisten 
über die teilnehmenden Schüler sowie der Gruppenleiter zu führen. 

 
Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem 1. Juli 2021 bis zum 31. Juli 2021.  
 
Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfügung wird angeordnet. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim örtlich zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden.  
 
Örtlich zuständig ist das Verwaltungsgericht im Freistaat Thüringen, in dessen Bezirk der  
Beschwerte seinen Sitz oder Wohnsitz hat: 
 
Das Verwaltungsgericht Gera, Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera, bei Sitz oder Wohnsitz 
im Landkreis Altenburger Land, Landkreis Greiz, Saale-Holzland-Kreis, Saale-Orla-Kreis, 
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Landkreis Saalfeld-Rudolstadt oder in der kreisfreien Stadt Gera oder in der kreisfreien Stadt 
Jena; 
 
das Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Str. 2a, 99425 Weimar, bei Sitz oder Wohnsitz im 
Landkreis Eichsfeld, Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, Kyffhäuserkreis, Landkreis Nordhause, 
Landkreis Sömmerda, Unstrut-Hainich-Kreis, Landkreis Weimarer Land oder in den kreis-
freien Städten Weimar oder Erfurt; 

 
das Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen, bei Sitz oder Wohnsitz 
im Landkreis Hildburghausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Landkreis Sonneberg, 
Wartburgkreis oder in den kreisfreien Städten Eisenach oder Suhl. 

 
Für Beschwerte ohne Sitz oder Wohnsitz im Freistaat Thüringen ist das Verwaltungsgericht 
Weimar, Jenaer Str. 2a, 99425 Weimar örtlich zuständig. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei dem örtlich zuständigen Verwaltungsgericht einzulegen. Die Erhebung der 
Klage ist in elektronischer Form gemäß § 55a VwGO möglich. 
 
Hinweis:  
Gemäß § 41 Abs. 4 ThürVwVfG ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich 
bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung im Volltext kann bei dem Thüringer Ministerium 
für Bildung, Jugend und Sport, Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden.  
 
Erfurt, den 30. Juni 2021 
 
 
 
Dr. Julia Heesen 
Staatssekretärin des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport 
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